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Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 

der 

MAYRHÖNES Metallumformung GmbH 

 

(Stand 01/2021) 

 

§ 1. Geltungsbereich, Form 

(1) Die vorliegenden Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (ALB) 

gelten für jeden (Liefer-)Rahmenvertrag (nachfolgend auch „Vertrag“) und 

sämtliche Einzelverträge und/oder Bestellungen im Rahmen eines Vertrages 

(nachfolgend „Einzelvertrag“) mit Unternehmern (§ 14 BGB), juristischen 

Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen 

(nachfolgend „Partner“). 

Die ALB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die 

Lieferung beweglicher Sachen („Ware“), ohne Rücksicht darauf, ob wir die Ware 

selbst herstellen oder bei Zulieferern einkaufen (§§ 433, 650 BGB).  

Sofern nichts anderes vereinbart, gelten die ALB in der zum Zeitpunkt der 

Bestellung des Partners gültigen bzw. jedenfalls in der ihm zuletzt in Textform 

mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinbarung auch für gleichartige künftige 

Verträge, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten. Im 

Übrigen weisen wir unseren Partner daraufhin, dass die ALB in ihren jeweiligen 

Fassungen auf unserer Website zur Einsicht und zum Download bereit stehen. 

(2) Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich aufgrund dieser ALB. 

Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine 

Geschäftsbedingungen des Partners werden nur dann und insoweit 

Vertragsbestandteil, als wir durch eine hierfür ermächtigte Person 

(Geschäftsführer und Prokuristen) ihrer Geltung ausdrücklich und in Schriftform 

zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, 

beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der AGB des Partners die 

Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen. 

(3) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Partner 

(einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem 

Fall Vorrang vor diesen ALB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, 

vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere 

schriftliche Bestätigung maßgebend. Die Vertragspartner werden mündliche 

Vereinbarungen unverzüglich im Einzelnen schriftlich bestätigen.  
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(4) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Partners in Bezug auf den 

Vertrag (z.B. Fristsetzung, Mängelanzeige, Rücktritt oder Minderung), sind 

schriftlich, d.h. in Schrift- oder Textform (z.B. Brief, E-Mail, Telefax) abzugeben. 

 

Soweit in diesen Verkaufsbedingungen die Schriftform vorgesehen oder verlangt 

ist, genügt die Textform (§ 126 b BGB) zur Wahrung des 

Schriftformerfordernisses. 

 

Gesetzliche Formvorschriften und weitere Nachweise insbesondere bei Zweifeln 

über die Legitimation des Erklärenden bleiben unberührt. 

 

(5) Die in Prospekten und Katalogen enthaltenen Angaben und Abbildungen sind 

branchenübliche Näherungswerte, es sei denn, dass sie von uns ausdrücklich als 

verbindlich bezeichnet wurden. 

 

(6) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende 

Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen 

Vorschriften, soweit sie in diesen ALB nicht unmittelbar abgeändert oder 

ausdrücklich ausgeschlossen werden. 

 

 

 

§ 2. Vertragsschluss 

 

(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich., sofern sie nicht 

ausdrücklich von uns als verbindlich gekennzeichnet sind oder ausdrücklich eine 

bestimmte Annahmefrist enthalten. Dies gilt auch, wenn wir dem Partner 

Kataloge, technische Dokumentationen (z.B. Zeichnungen, Pläne, Berechnungen, 

Kalkulationen, Verweisungen auf DIN-Normen), sonstige Produktbeschreibungen 

oder Unterlagen – auch in elektronischer Form – überlassen haben. 

 

(2) Die Bestellung der Ware durch den Partner gilt als verbindliches Vertragsangebot. 

Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses 

Vertragsangebot innerhalb von dreißig (30) Tagen nach seinem Zugang bei uns 

anzunehmen. 

 

(3) Die Annahme kann von uns entweder schriftlich (z.B. durch Auftragsbestätigung) 

oder durch Auslieferung der Ware an den Partner erklärt werden.  

 
(4) Entscheidend für die Rechtsbeziehungen zwischen dem Partner und uns ist die 

schriftliche Vertragsvereinbarung, einschließlich dieser ALB. Diese gibt alle 

Abreden zwischen den Vertragsparteien zum Vertragsgegenstand vollständig und 

abschließend wieder. Mündliche Zusagen und/oder Zusicherung vor Abschluss 

der maßgeblichen schriftlichen Vereinbarung sind rechtlich unverbindlich. 

 

(5) Wir sind berechtigt, auch diejenigen Lieferabrufe und Bestellungen des Partners, 

die auf der Grundlage von Verträgen erteilt werden, abzulehnen sowie die 

Erfüllung bestehender Verträge und Einzelverträge und deren Verlängerung zu 
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verweigern, wenn erkennbar wird, dass unser Zahlungsanspruch durch 

mangelnde Leistungsfähigkeit des Partners gefährdet wäre. 

 

Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Kreditwürdigkeit des Partners von 

Euler Hermes mit „Hohes Risiko“ (Bewertungsstufe 7) oder schlechter bewertet 

wird, wenn und soweit die uns von unserem Warenkreditversicherer zur 

Absicherung unserer Forderungen gegen den Partner zur Verfügung gestellte 

Versicherungssumme bei Annahme des Lieferabrufs oder der Bestellung 

überschritten würde oder wenn unsere Selbstbeteiligung an einem etwaigen 

Forderungsausfall des Partners von unserem Warenkreditversicherer nach 

Abschluss des Vertrages oder Einzelvertrages um mehr als ... Prozentpunkte 

gegenüber der Selbstbeteiligung zum Zeitpunkt des Abschlusses angehoben 

wird.  

 

Die Regelungen in den § 2 Abs. (5), § 5 Abs. (7) und § 6 Abs. (3) sowie § 321 

BGB und sonstige gesetzliche Leistungsverweigerungs- und 

Zurückbehaltungsrechte bleiben unberührt. 

 

(6) Wir sind zur fristlosen Kündigung von Verträgen und Einzelverträgen berechtigt, 

wenn ein wichtiger Grund hierfür vorliegt. 

 

Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn nach Vertragsschluss 

erkennbar wird, dass unsere unter dem Vertrag begründeten Zahlungsansprüche 

durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Partners gefährdet werden – Ziffer 5 

Absatz 2 gilt entsprechend - und der Partner trotz Aufforderung nicht innerhalb 

einer angemessenen Frist seine Leistungsfähigkeit glaubhaft versichert. 

 

Die Regelungen in den § 5 Abs. (7) und § 6 Abs. (3) sowie sonstige gesetzliche 

Kündigungs- und Rücktrittsrechte bleiben unberührt 

 

§ 3. Lieferfrist und Lieferverzug 

(1) Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von uns bei Annahme der 

Bestellung angegeben. Sofern dies nicht der Fall ist, beträgt die Lieferfrist in der 

Regel sechs (6) Wochen ab Vertragsschluss (Änderungen vorbehalten). 

Die Lieferfrist bemisst sich anhand des Datum unserer Auftragsbestätigung und 

verlängert sich in angemessen Umfang, wenn die Voraussetzungen von § 11 

vorliegen. 

(2) Genannte Liefertermine sind grundsätzlich unverbindlich, es sei denn, diese 

wurden von uns ausdrücklich als „verbindlicher Liefertermin“ schriftlich bestätigt 

oder verbindlich vereinbart. 

(3) Verzögert sich die Lieferung durch einen in § 11 aufgeführten Umstand oder 

durch ein Handeln oder Unterlassen des Partners, etwa die verspätete 

Übermittlung von notwendigen Informationen oder Unterlagen, so wird eine den 
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Umständen angemessene Verlängerung der Lieferfrist konkludent vom Partner 

gewährt.  

(4) Können wir absehen, dass die Ware nicht innerhalb der Lieferfrist geliefert 

werden kann, so werden wir den Partner nach Kenntnis dieses Umstandes 

schriftlich davon informieren ihm die Gründe hierfür mitteilen, sowie nach 

Möglichkeit den voraussichtlichen neuen Lieferzeitpunkt nennen. 

Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir 

berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte 

Gegenleistung des Partners werden wir unverzüglich erstatten, es sei denn, dem 

Partner trifft für den Fall des Leistungsausfalls eine Mitursächlichkeit. Als Fall der 

Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht 

rechtzeitige Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer, wenn wir ein kongruentes 

Deckungsgeschäft abgeschlossen haben, weder uns noch unseren Zulieferer ein 

Verschulden trifft oder wir im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet sind. 

(5) Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen 

Vorschriften. In jedem Fall ist eine Mahnung durch den Partner erforderlich. 

Geraten wir in Lieferverzug, so kann der Partner pauschalierten Ersatz seines 

Verzugsschadens verlangen. Die Schadenspauschale beträgt für jede vollendete 

Kalenderwoche des Verzugs 0,5% des Nettopreises (Lieferwert), insgesamt 

jedoch höchstens 5% des Lieferwerts der verspätet gelieferten Ware. Uns bleibt 

der Nachweis vorbehalten, dass dem Partner gar kein Schaden oder nur ein 

wesentlich geringerer Schaden als vorstehende Pauschale entstanden ist. 

(6) Der Partner ist zum Rücktritt von einem Vertrag oder Einzelvertrag nur berechtigt, 

wenn wir die Nichteinhaltung des Liefertermins zu vertreten haben und er uns 

erfolglos eine angemessene Nachfrist gesetzt hat. 

Die Rechte des Partners gem. § 9 dieser ALB und unsere gesetzlichen Rechte, 

insbesondere bei einem Ausschluss der Leistungspflicht (z.B. aufgrund 

Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Leistung und/oder Nacherfüllung), 

bleiben unberührt. 

 

§ 4. Lieferung, Gefahrübergang, Abnahme, Annahmeverzug 

(1) Sofern nichts anderes vereinbart ist, liefern wir "ab Werk". Maßgebend für die 

Einhaltung des Liefertermins oder der Lieferfrist ist die Meldung der Versand- 

bzw. Abholbereitschaft durch uns. 

(2) Versandbereit gemeldete Ware ist vom Partner unverzüglich zu übernehmen. 

Anderenfalls sind wir berechtigt, sie nach eigener Wahl und auf Kosten des 

Partners zu versenden oder auf Kosten und Gefahr des Partners zu lagern.  
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Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der 

Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Transportmittel, Versandweg, 

Verpackung) selbst zu bestimmen. 

(3) Mit der Übergabe an die Bahn, den Spediteur oder den Frachtführer bzw. mit 

Beginn der Lagerung, spätestens jedoch mit Verlassen des Werkes oder Lagers, 

geht die Gefahr auf den Partner über, und zwar auch, wenn wir die Anlieferung 

übernommen haben.  

Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang 

maßgebend. Auch im Übrigen gelten für eine vereinbarte Abnahme die 

gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. Der Übergabe 

bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der Partner im Verzug der Annahme ist. 

(4) Wir sind insbesondere dann zu Teillieferungen berechtigt, wenn 

a) die Teillieferung für den Partner im Rahmen des vertraglichen 

Bestimmungszwecks verwendbar ist, 

b) die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und 

c) dem Partner hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder erhebliche 

Kosten entstehen. 

(5) Sollte es zu einer Taillierung nach § 4 (4) kommen, ist sie entsprechend unseres 

Aufwands gegenüber dem Partner zu berechnen. Die anfallenden Mehrkosten hat 

der Partner zu tragen. 

(6) Einen Anspruch auf Teillieferung (vgl.§ 4 (4)) hat der Partner nicht.  

(7) Innerhalb einer Toleranz von bis zu 5 Prozent der Gesamtauftragsmenge sind 

fertigungsbedingte Mehr- oder Minderlieferungen zulässig. Ihrem Umfang 

entsprechend ändert sich dadurch der Gesamtpreis. 

(8) Kommt der Partner in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung 

oder verzögert sich unsere Lieferung aus anderen, vom Partner zu vertretenden 

Gründen, so sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens 

einschließlich Mehraufwendungen (z.B. Lagerkosten) zu verlangen. Hierfür 

berechnen wir eine pauschale Entschädigung i.H.v. EUR 100,- zzgl. MWSt. pro 

Palette pro angefangenem Kalendermonat, beginnend mit der Lieferfrist bzw. – 

mangels einer Lieferfrist – mit der Mitteilung der Versandbereitschaft der Ware. 

(9) Der Nachweis eines höheren Schadens und unsere gesetzlichen Ansprüche 

(insbesondere Ersatz von Mehraufwendungen, angemessene Entschädigung, 

Kündigung) bleiben unberührt; die Pauschale ist aber auf weitergehende 

Geldansprüche anzurechnen. Dem Partner bleibt der Nachweis gestattet, dass 

uns überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als vorstehende 

Pauschale entstanden ist. 
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§ 5. Preise und Zahlungsbedingungen 

(1) Preise gelten für den in den Auftragsbestätigungen aufgeführten Leistungs- und 

Lieferungsumfang. Mehr- oder Sonderleistungen in Abweichung zu Satz 1 werden 

gesondert von uns berechnet. 

(2) Sofern im Einzelfall (vgl. § 5 (1)) nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere 

jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Preise, und zwar ab Werk. 

Unsere Preise verstehen sich in Euro (EUR) ausschließlich (sprich zuzüglich) 

Umsatzsteuer, Verpackung, Fracht, Porto und Versicherung. 

(3) Beim Versendungskauf (§ 4 Abs. 1) trägt der Partner die Transportkosten ab 

Werk und die Kosten einer ggf. vom Partner gewünschten Transportversicherung. 

Sofern nicht abweichend vereinbart, stellten wir die im Einzelfall tatsächlich 

entstandenen Transportkosten in Rechnung. Etwaige anfallende Zölle, Gebühren, 

Steuern und sonstige öffentliche Abgaben trägt der Partner. 

(4) Alle Rechnungen sind ohne Skonto fällig und zu zahlen innerhalb von 14 Tagen 

ab Rechnungsstellung und Lieferung bzw. Abnahme unserer Ware bzw. Leistung. 

Der Abzug von Skonto ist nur bei gesonderter schriftlicher Vereinbarung zulässig. 

Wir sind jedoch, auch im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung jederzeit 

berechtigt, eine Lieferung ganz oder teilweise nur gegen Vorkasse durchzuführen. 

Einen entsprechenden Vorbehalt erklären wir spätestens mit der 

Auftragsbestätigung. 

(5) Haben wir unstreitig teilweise fehlerhafte Ware geliefert, ist unser Partner 

dennoch verpflichtet, die Zahlung für den fehlerfreien Anteil zu leisten, es sei 

denn, dass die Teillieferung für ihn kein Interesse hat. Im Übrigen kann der 

Partner mit Ansprüchen auf Ersatz von Mängelbeseitigungs- oder 

Fertigstellungskosten aufrechnen; mit sonstigen Gegenansprüchen nur, wenn sie 

rechtskräftig festgestellt, entscheidungsreif oder unbestritten sind. Auch ein 

Zurückbehaltungs- oder Leistungsverweigerungsrecht des Partners besteht nur in 

diesen Grenzen. 

(6) Mit Ablauf der Zahlungsfrist kommt der Partner in Verzug, und sind wir berechtigt, 

Verzugszinsen in Höhe des Satzes in Rechnung zu stellen, den die Bank uns für 

Kontokorrentkredite berechnet, mindestens aber die gesetzlichen Verzugszinsen 

(gegenüber Kaufleuten gemäß § 353 HGB) und die Pauschale gemäß § 288 Abs. 

2, 5 BGB. Wir behalten uns die Geltendmachung eines weitergehenden 

Verzugsschadens vor.  

(7) Dem Partner stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, 

als sein Anspruch rechtskräftig festgestellt oder von uns als unbestritten gestellt 

wird. Bei Mängeln der Lieferung bleiben die Gegenrechte des Partners 

insbesondere gem. § 9 Abs.7 Satz 2 dieser ALB unberührt. 
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(8) Bei Zahlungsverzug können wir nach schriftlicher Mitteilung an den Partner die 

Erfüllung unserer Verpflichtungen bis zum Erhalt der Zahlungen einstellen. 

(9) Wechsel und Schecks werden nur nach schriftlicher Vereinbarung sowie nur 

erfüllungshalber und unter der Voraussetzung ihrer Diskontierbarkeit 

angenommen. Diskontspesen werden vom Tage der Fälligkeit des 

Rechnungsbetrages an berechnet. Eine Gewähr für rechtzeitige Vorlage des 

Wechsels und Schecks und für Erhebung von Wechselprotest wird 

ausgeschlossen. 

(10) Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar (z.B. durch Antrag auf Eröffnung 

eines Insolvenzverfahrens), dass unser Anspruch auf den Kaufpreis durch 

mangelnde Leistungsfähigkeit des Partners gefährdet wird, so sind wir nach den 

gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung und – gegebenenfalls nach 

Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB). Bei Verträgen 

über die Herstellung unvertretbarer Sachen (Einzelanfertigungen) können wir den 

Rücktritt sofort erklären; die gesetzlichen Regelungen über die Entbehrlichkeit der 

Fristsetzung bleiben unberührt. 

 

§ 6. Eigentumsvorbehalt 

(1) Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen 

Forderungen aus dem Vertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung 

(gesicherte Forderungen) behalten wir uns das Eigentum an den gelieferten 

Waren vor. 

(2) Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger 

Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur 

Sicherheit übereignet werden. Der Partner hat uns unverzüglich schriftlich zu 

benachrichtigen, wenn ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 

gestellt oder soweit Zugriffe Dritter (z.B. Pfändungen) auf die uns gehörenden 

Waren erfolgen. 

(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Partners, insbesondere bei Nichtzahlung des 

fälligen Kaufpreises, sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom 

Einzelvertrag zurückzutreten oder/und die Ware auf Grund des 

Eigentumsvorbehalts heraus zu verlangen. Das Herausgabeverlangen beinhaltet 

nicht zugleich die Erklärung des Rücktritts; wir sind vielmehr berechtigt, lediglich 

die Ware heraus zu verlangen und uns den Rücktritt vorzubehalten. Zahlt der 

Partner den fälligen Kaufpreis nicht, dürfen wir diese Rechte nur geltend machen, 

wenn wir dem Partner zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung 

gesetzt haben oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen 

Vorschriften entbehrlich ist. 

(4) Der Partner ist bis auf Widerruf gemäß unten (c) befugt, die unter 

Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang 
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weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. In diesem Fall gelten ergänzend die 

nachfolgenden Bestimmungen. 

 

(a)  Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, 

Vermischung oder Verbindung unserer Waren entstehenden Erzeugnisse 

zu deren vollem Wert, wobei wir als Hersteller gelten. Bleibt bei einer 

Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren 

Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der 

Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder verbundenen 

Waren. Im Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für 

die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware. 

 

(b)  Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses 

entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Partner schon jetzt 

insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen Miteigentumsanteils gemäß 

vorstehendem Absatz zur Sicherheit an uns ab. Wir nehmen die Abtretung 

an. Die in Abs. 2 genannten Pflichten des Partners gelten auch in 

Ansehung der abgetretenen Forderungen. 

 

(c)  Zur Einziehung der Forderung bleibt der Partner neben uns ermächtigt. 

Wir verpflichten uns, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Partner 

seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, kein Mangel 

seiner Leistungsfähigkeit vorliegt und wir den Eigentumsvorbehalt nicht 

durch Ausübung eines Rechts gem. Abs. 3 geltend machen. Ist dies aber 

der Fall, so können wir verlangen, dass der Partner uns die abgetretenen 

Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug 

erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt 

und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. Außerdem sind wir in 

diesem Fall berechtigt, die Befugnis des Partners zur weiteren 

Veräußerung und Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden 

Waren zu widerrufen. 

 

(d)  Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um 

mehr als 10%, werden wir auf Verlangen des Partners Sicherheiten nach 

unserer Wahl freigeben. 

 

§ 7. Besonderheiten bei Serienlieferung, Langfrist- und Abrufverträge 

(1) Verträge und Einzelverträge, die unbefristet sind oder eine Laufzeit von mehr als 

zwölf Monaten haben („Langfristverträge“), können wir mit einer Frist von drei (3) 

Monaten zum Monatsende kündigen. 

 

(2) Tritt bei Langfristverträgen (vgl. § 7 (1)) eine wesentliche Änderung der Lohn-, 

Material-, oder Energiekosten ein, so ist jeder Vertragspartner berechtigt, eine 

angemessene Anpassung des Preises unter Berücksichtigung dieser Faktoren zu 

verlangen. 
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(3) Ist eine verbindliche Bestellmenge nicht vereinbart, so legen wir unsere 

Kalkulation die vom Partner für einen bestimmten Zeitraum erwartete, 

unverbindliche Bestellmenge (Zielmenge) zugrunden. Nimmt der Partner weniger 

als die Zielmenge ab, senken wir den Stückpreis angemessen, soweit der Partner 

den Mehrbedarf mindestens zwei (2) Monate vor der Lieferung ankündigt hat. 

 

(4) Bei Lieferverträgen auf Abruf sind uns, wenn nichts anders vereinbart ist, 

verbindliche Mengen mindestens drei (3) Monate vor dem Liefertermin durch 

Abruf mitzuteilen. Mehrkosten, die durch den verspäteten Abruf oder 

nachträgliche Änderungen des Abrufs hinsichtlich der Zeit oder Menge durch den 

Partner verursacht worden sind, gehen zu seinen Lasten, es sei denn er hat die 

Verspätung oder nachträgliche Änderung nicht zu vertreten; dabei ist allein 

unsere Kalkulation maßgebend. 

 

§ 8. Vertraulichkeit 

(1) Der Partner wird alle Unterlagen (dazu zählen auch Muster, Modelle und Daten) 

und Kenntnisse, die er aus der Geschäftsverbindung erhält, nur für die ge-

meinsam verfolgten Zwecke verwenden und mit der gleichen Sorgfalt wie 

entsprechende eigene Unterlagen und Kenntnisse gegenüber Dritten geheim 

halten, wenn wir sie als vertraulich bezeichnet oder an ihrer Geheimhaltung ein 

offenkundiges Interesse haben.  

Diese Verpflichtung beginnt ab erstmaligem Erhalt der Unterlagen oder 

Kenntnisse und endet 36 Monate nach Ende der Geschäftsverbindung. 

(2) Die Verpflichtung gilt nicht für Unterlagen und Kenntnisse, die allgemein bekannt 

sind oder die bei Erhalt dem Partner bereits bekannt waren, ohne dass er zur 

Geheimhaltung verpflichtet war, die danach von einem zur Weitergabe 

berechtigten Dritten übermittelt werden, oder die von dem Partner ohne 

Verwertung geheim zu haltender Unterlagen oder Kenntnisse unseres 

Unternehmens entwickelt werden. 

Die Regelungen des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen 

(GeschGehG) bleiben unberührt. 

 

§ 9. Zeichnungen und Beschreibungen, Muster und Fertigungsmittel 

(1) Stellen wir dem Partner Zeichnungen oder technische Unterlagen über die zu 

liefernde Ware oder ihre Herstellung zur Verfügung, bleiben diese unser 

Eigentum. 

(2) Die Herstellungskosten für Muster und Fertigungsmittel (Werkzeuge, Formen, 

Schablonen etc.) werden, sofern nichts anderes vereinbart ist, von der zu 

liefernden Ware gesondert in Rechnung gestellt. Dies gilt auch für 

Fertigungsmittel, die infolge von Verschleiß ersetzt werden müssen. 
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(3) Die Kosten für die Instandhaltung und sachgemäße Aufbewahrung sowie das 

Risiko einer Beschädigung oder Zerstörung der Fertigungsmittel werden von uns 

getragen. 

(4) Setzt der Partner während der Anfertigungszeit der Muster oder Fertigungsmittel 

die Zusammenarbeit aus oder beendet er sie, gehen alle bis dahin entstandenen 

Herstellungskosten zu seinen Lasten. 

(5) Angaben von uns Leistung (wie bspw. Gewicht, Maß, Gebrauchswert, 

Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie unsere Darstellungen 

desselben (in bspw. Zeichnungen und Abbildungen) sind nur annähernd 

maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen 

Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. Sie sind keine garantierten 

Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der 

Leistung. Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, die aufgrund 

rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, 

sowie die Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind zulässig, soweit 

sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht 

beeinträchtigen. 

(6) Das Eigentum an Fertigungsmitteln, die wir selbst herstellen oder beschaffen, 

geht erst mit vollständiger Bezahlung auf den Partner über.  

Die Fertigungsmittel bleiben, auch wenn der Partner sie bezahlt hat, mindestens 

bis zur Abwicklung des Liefervertrages in unserem Besitz. Danach ist der Partner 

berechtigt, die Fertigungsmittel heraus zu verlangen, wenn über den Zeitpunkt der 

Herausgabe eine einvernehmliche Regelung erzielt wurde, etwa zu erstattende 

Herstellungskosten vollständig gezahlt sind und der Partner seinen vertraglichen 

Verpflichtungen in vollem Umfang nachgekommen ist. 

(7) Wir verwahren die Fertigungsmittel unentgeltlich drei Jahre nach der letzten 

Lieferung an unseren Partner. Danach fordern wir unseren Partner schriftlich auf, 

sich innerhalb von 6 Wochen zur weiteren Verwendung zu äußern. Unsere Pflicht 

zur Verwahrung endet, wenn innerhalb dieser 6 Wochen weder eine Äußerung 

erfolgt noch eine neue Bestellung aufgegeben wird.  

(8) Abnehmerbezogene Fertigungsmittel, die im Eigentum des Partners stehen, 

werden wir nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung unseres Partners für 

Zulieferungen an Dritte verwenden.  

 

§ 10. Auftragsbezogene Fertigungseinrichtungen und Beistellteile 

(1) Auftragsbezogene Fertigungseinrichtungen wie Vorrichtungen, Prüf- und 

Kontrollehren und Beistellteile (Rohteile, Zubehörteile, Anabau- und Einbauteile), 

die vom Partner beigestellt werden, sind uns kostenlos zu senden. Die 

Übereinstimmung der vom Partner beigestellten Fertigungseinrichtungen dürfen 

wir ändern, wenn uns dies aus fertigungstechnischen Gründen erforderlich 

erscheint und das Werkstück dadurch nicht verändert wird. 
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(2) Die Kosten für die Änderung, Instandhaltung und den Ersatz seiner 

Fertigungseinrichtungen trägt der Partner. 

 

(3) Die Fertigungseinrichtungen und Beistellteile werden von uns mit der Sorgfalt 

behandelt und verwahrt, welche wir in eigenen Angelegenheiten pflegen. Wir 

haften ausdrücklich nicht für zufälligen Untergang oder Verschlechterung der 

Fertigungseinrichtungen und Beistellteile. Von uns nicht mehr benötigte 

Fertigungseinrichtungen und Beistellteile des Partners können wir auf seine 

Kosten und Gefahr zurücksenden oder wenn der Partner unserer Aufforderung zu 

Abholung innerhalb angemessener Frist nicht nachkommt, zu üblichen Kosten 

aufbewahren und nach angemessener Fristsetzung und Androhung vernichten. 

 

(4) Auftragsbezogene Fertigungseinrichtungen, die von uns im Auftrag des Partners 

angefertigt oder beschafft werden, bleiben auch bei Berechnung anteiliger Kosten 

unser Eigentum. Sie werden für die Dauer von 3 Jahren nach Abschluss der 

Fertigung des letzten Auftrags aufbewahrt. Sofern abweichen von Satz 1 

vereinbart ist, dass der Partner Eigentümer der Einrichtung wird, geht das 

Eigentum mit Zahlung des vereinbarten Preises bzw. Kostenanteils auf ihn über. 

Die Übergabe der Einrichtungen wird ersetzt durch unsere Aufbewahrungspflicht. 

Das Verwahrungsverhältnis kann vom Partner frühestens zwei Jahre nach dem 

Eigentumsübergang gekündigt werden, sofern kein wichtiger Grund vorliegt. 

 

(5) Ansprüche aus Urheberrecht oder gewerblichen Rechtschutz kann der Partner 

nur insoweit geltend machen, als er uns auf das Bestehen solcher Rechte 

hinweist und sie sich ausdrücklich vorbehält. 

 

(6) Entsteht bei Benutzung einer nur einmal verwendungsfähigen 

Fertigungseinrichtung Ausschuss, so hat der Partner entweder erneut eine 

Fertigungseinrichtung beizustellen oder die Kosten einer Ersatzeinrichtung zu 

tragen. Dies gilt sinngemäß auch für beigestellte Rohteile. 

 

(7) Von uns zu verwendende und vom Partner beigestellte Teile (Beistellteile) 

müssen von gemachten Vorgaben und Vereinbarungen (wie z.B. Maßhaltigkeit 

und Werkstoff) entsprechen und in einwandfreien Zustand vom Partner angeliefert 

werden. Für durch Ausschuss unbrauchbar werdende Teile sind vom Partner 

kostenlos in kurzer Frist Ersatz zu liefern 

 
 

§ 11. Sachmängel, Mängelansprüche des Partners 

(1) Für die Rechte des Partners bei Sachmängeln (einschließlich Falsch- und 

Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage oder mangelhafter 

Montageanleitung) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend 

nichts anderes bestimmt ist. 

In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften bei 

Endlieferung der unverarbeiteten Ware an einen Verbraucher, auch wenn dieser 
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sie weiterverarbeitet hat (Lieferantenregress gem. BGB). Ansprüche aus 

Lieferantenregress sind ausgeschlossen, wenn die mangelhafte Ware durch den 

Partner oder einen anderen Unternehmer, z.B. durch Einbau in ein anderes 

Produkt, weiterverarbeitet wurde. 

(2) Die Beschaffenheit der Ware richtet sich ausschließlich nach den vereinbarten 

technischen Liefervorschriften. Falls wir nach Zeichnungen, Spezifikationen, 

Mustern, Pläne usw. unseres Partners zu liefern bzw. herzustellen haben, 

übernimmt dieser das Risiko der Eignung für den vorgesehenen 

Verwendungszweck. Entscheidend für den vertragsgemäßen Zustand der Ware 

ist der Zeitpunkt des Gefahrübergangs (vgl. § 4 Abs.3).  

(3) Bei unseren Lieferungen halten wir die jeweils geltenden gesetzlichen 

Regelungen der Europäischen Union (EU) und der Bundesrepublik Deutschland 

ein. Dies gilt z.B. – soweit einschlägig – für die REACH-Verordnung (Verordnung 

EG Nr. 1907/2006), das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG), die 

Elektro- und Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung (ElektroStoffV) und die 

Altfahrzeug-Verordnung (AltfahrzeugV) als deutsche Umsetzungen der EU-

Richtlinien 2011/65/EU (RoHS 2), 2012/19/EU (WEEE-Richtlinie) sowie der EU-

Richtlinie 2000/53/EG. 

Wir werden den Partner über relevante, insbesondere durch die REACH-

Verordnung verursachte Veränderungen der Ware, ihrer Lieferfähigkeit, 

Verwendungsmöglichkeit oder Qualität informieren und im Einzelfall geeignete 

Maßnahmen mit dem Partner abstimmen. 

(4) Für Sachmängel, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, 

fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Partner oder Dritte, übliche 

Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung entstehen, stehen wir 

ebenso wenig ein wie für die Folgen unsachgemäßer und ohne unsere 

Einwilligung vorgenommener Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten des 

Partners oder Dritter. Gleiches gilt für Mängel, die den Wert oder die Tauglichkeit 

der Ware nur unerheblich mindern. 

(5) Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten. Dies gilt nicht, soweit das 

Gesetz längere Fristen zwingend vorschreibt, insbesondere für Mängel bei einem 

Bauwerk und bei einer Ware, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise 

für ein Bauwerk verwendet wurde und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat. 

Auch für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit und 

bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder einem sonstigen Verstoß gegen 

wesentliche Vertragspflichten (das sind Verpflichtungen, deren Erfüllung die 

ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf 

deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf) 

unserer gesetzlichen Vertreter oder leitenden Angestellten und für eine etwaige 

Verpflichtung zum Ersatz der zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen 

Aufwendungen nach § 439 Abs. 3 BGB gilt Satz 1 nicht. 

(6) Gewährleistungsrechte des Partners setzen voraus, dass dieser seinen nach 

§ 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten 
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ordnungsgemäß nachgekommen ist. Wurde eine Abnahme der Ware oder eine 

Erstmusterprüfung vereinbart, ist die Rüge von Mängeln ausgeschlossen, die der 

Partner bei sorgfältiger Abnahme oder Erstmusterprüfung hätte feststellen 

können. 

(7) Bei berechtigter, fristgerechter Mängelrüge können wir zunächst wählen, ob wir 

Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch 

Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die 

Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt 

unberührt. 

(8) Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, 

dass der Partner die fällige Vergütung bezahlt. Der Partner ist jedoch berechtigt, 

einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil der Vergütung 

zurückzubehalten. 

(9) Uns ist Gelegenheit zu geben, den gerügten Mangel festzustellen. Beanstandete 

Ware ist auf Verlangen unverzüglich an uns zurück zu senden; wir übernehmen 

die Transportkosten, wenn die Mängelrüge berechtigt ist. Wenn der Partner 

diesen Verpflichtungen nicht nachkommt oder ohne unsere Zustimmung 

Änderungen an der bereits beanstandeten Ware vornimmt, verliert er etwaige 

Sachmängelansprüche. 

Wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt, tragen bzw. erstatten wir die zum Zweck 

der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere 

Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sowie ggf. Ausbau- und 

Einbaukosten tragen bzw. erstatten wir nach Maßgabe der gesetzlichen 

Regelung, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Andernfalls können wir vom 

Partner die aus dem unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen 

Kosten (insbesondere Prüf- und Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, 

die fehlende Mangelhaftigkeit war für den Partner nicht erkennbar. 

(10) Der Partner hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und 

Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu 

Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Partner 

die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. Die 

Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der mangelhaften Sache noch den 

erneuten Einbau, wenn wir ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet waren. 

(11) Kommen wir unseren vorstehend geregelten Verpflichtungen nicht oder nicht 

vertragsgemäß innerhalb einer angemessenen Zeit nach, so kann der Partner 

uns schriftlich eine letzte Frist setzen, innerhalb der wir unseren Verpflichtungen 

nachzukommen haben. Nach erfolglosem Ablauf dieser Frist kann der Partner 

Minderung des Preises verlangen, vom einzelnen Kaufvertrag zurücktreten oder 

die notwendige Nachbesserung selbst oder von einem Dritten auf unsere Kosten 

und Gefahr vornehmen lassen. Eine Kostenerstattung ist ausgeschlossen, soweit 

die Aufwendungen sich erhöhen, weil die Ware nach unserer Lieferung an einen 

anderen Ort verbracht worden ist, es sei denn, dies entspricht dem 

bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware. 
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(12) In dringenden Fällen, z.B. bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur 

Abwehr unverhältnismäßiger Schäden, hat der Partner das Recht, den Mangel 

selbst zu beseitigen und von uns Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen 

Aufwendungen zu verlangen. Von einer derartigen Selbstvornahme sind wir 

unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, zu benachrichtigen. Das 

Selbstvornahmerecht besteht nicht, wenn wir berechtigt wären, eine 

entsprechende Nacherfüllung nach den gesetzlichen Vorschriften zu verweigern. 

(13) Gesetzliche Rückgriffansprüche des Partners gegen uns bestehen nur 

insoweit, als der Partner mit seinem Abnehmer keine Vereinbarungen getroffen 

hat, die über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehen. Für den Umfang 

der Rückgriffansprüche gilt ferner § 9 Abs. 10 letzter Satz entsprechend. 

(14) Ansprüche des Partners auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher 

Aufwendungen bestehen auch bei Mängeln nur nach Maßgabe von § 10 und sind 

im Übrigen ausgeschlossen. 

 

§ 12. Sonstige Ansprüche, Haftung  

(1) Soweit sich aus diesen ALB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen 

nichts anderes ergibt, sind sonstige und weitergehende Ansprüche des Partners 

gegen uns ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadenersatzansprüche 

wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter 

Handlung. Wir haften nicht für Schäden, die nicht an der gelieferten Ware selbst 

entstanden sind. Vor allem haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder 

sonstige Vermögensschäden des Partners. 

(2) Vorstehend in § 12 Abs. 1 geregelte Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei 

Vorsatz, bei grober Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter oder leitenden 

Angestellten sowie bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, 

also solcher Verpflichtungen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 

des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 

Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Bei schuldhafter 

Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir - außer in den Fällen des 

Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter oder 

leitenden Angestellten - nur für den vertragstypischen, vernünftigerweise 

vorhersehbaren Schaden. 

(3) Die in § 12 Abs. 1 geregelten Haftungsbeschränkungen gelten ferner nicht 

a) in den Fällen, in denen nach Produkthaftungsgesetz bei Fehlern der 

gelieferten Ware für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten 

Gegenständen gehaftet wird. 

b) bei der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit 

und/oder 
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c) wenn wir eine Garantie übernommen haben. 

(4) Schließlich gilt die Haftungsbeschränkung auch nicht, wenn wir mit dem Partner 

einen Kaufvertrag geschlossen haben und zum Ersatz der zum Zwecke der 

Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen nach § 439 Abs. 3 BGB verpflichtet 

sind. 

(5) Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die 

persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, gesetzlichen 

Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

(6) Die gesetzlichen Regelungen zur Beweislast bleiben hiervon unberührt. 

 

§ 13. Höhere Gewalt 

Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, Unruhen, kriegerische Auseinandersetzungen, 

Terroranschläge, behördliche Maßnahmen, Ausbleiben von Zulieferungen unserer 

Lieferanten, Epidemien, Pandemien und sonstige unvorhersehbare, unabwendbare 

und schwerwiegende Ereignisse befreien die Vertragspartner für die Dauer der 

Störung und im Umfang ihrer Wirkung von den Leistungspflichten. Dies gilt auch, 

wenn diese Ereignisse zu einem Zeitpunkt eintreten, in dem sich der betroffene 

Vertragspartner in Verzug befindet, es sei denn, dass er den Verzug vorsätzlich oder 

grob fahrlässig verursacht hat. Die Vertragspartner sind verpflichtet, im Rahmen des 

Zumutbaren unverzüglich die erforderlichen Informationen zu geben und ihre 

Verpflichtungen den veränderten Verhältnissen nach Treu und Glauben anzupassen. 

 

§ 14. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht 

(1) Sofern nichts anderes vereinbart ist, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort. 

(2) Ist der Partner Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, juristische Person 

des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist 

ausschließlicher – auch internationaler Gerichtsstand für alle sich aus dem 

Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten – auch im 

Rahmen eins Wechsel- und/oder Scheckprozesses unser Geschäftssitz in 

Plüderhausen. Entsprechendes gilt, wenn der Partner Unternehmer im Sinne von 

§ 14 BGB ist. Wir sind jedoch in allen Fällen auch berechtigt, Klage am 

Erfüllungsort der Lieferverpflichtung gemäß diesen ALB bzw. einer vorrangigen 

Individualabrede oder am allgemeinen Gerichtsstand des Partners zu erheben. 

Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu ausschließlichen 

Zuständigkeiten, bleiben unberührt. 

(3) Für diese ALB und die Vertragsbeziehung zwischen uns und dem Partner gilt das 

Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationalen 

Einheitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts. 
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§ 15. Salvatorische Klausel 

(1) Sollten einzelne Regelung dieser ALB unwirksam sein oder werden, wird die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. 

(2) Anstelle einer unwirksamen Regelung gilt eine Bestimmung als vereinbart, die 

dem wirtschaftlich am Nächsten kommt, was die Vertragsparteien vereinbart 

hätten, wenn sie die Unwirksamkeit erkannt hätten. 

 

§ 16. Partnerschaftsklausel 

Bei allen Ersatzzahlungen, insbesondere bei der Höhe des Schadensersatzes, 

sollten nach Treu und Glauben die wirtschaftlichen Gegebenheiten der 

Vertragspartner, Art, Umfang und Dauer der Geschäftsverbindung sowie der Wert der 

Ware angemessen berücksichtigt werden. 

 

 

Stand 01/2021; 

MAYRHÖNES Metallumformung GmbH 


